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Erläuterungen zur 

Sitzung der 

Verbandsversammlung des 

KommunalServiceVerbandes 

am 

21.10.2025 
TOP 05 

 

Beratung und Beschlussfassung 

Anlagerichtlinie 
 

Erläuterung, Sachverhalt: 
 

Im Rahmen der letzten Kassenprüfung am 20.01.2025 / Bericht vom 19.08.2025 hat die Revision 

folgende Feststellung getroffen. 

 

 
 

Der KSV verfügt nach dem letzten Jahresabschluss über eine ausreichende Liquidität 

(31.12.2024=402.588,56 €). 

Der Großteil ist unterjährig auf einem Tagegeldkonto angelegt. Zurzeit geht es bei Festgeldern in 

aller Regel erst bei einem Anlagebetrag in Höhe von 1 Mio. € los. 

 

Die Übersicht zeigt unsere Zinserträge der letzten Jahre auf: 

 

 Zeitraum 

Kto. 217141 01 – 08.2025 01.-12.2024 06. – 12.2023 2022 

Zinsen 1.635,53 € 2.874,72 € 1.247,68 € 0,00 € 

% variabel  0,9 – 0,6 % 0,9 % 0,9 %  

Vertrag vom 30.05.2023 

 

Sofern uns lukrative Angebote erreichen können wir dann eine sichere Geldanlage vornehmen 

und damit unsere Finanzerträge absichern und stabilisieren. 

 

Der Verbandsvorstand hat sich in seiner Sitzung am 07.10.2025 mit dem Thema beschäftigt. Er 

schlägt vor über die anliegende „Anlagerichtlinie“ in der vorliegenden Form Beschluss zu 

fassen. 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Die Verbandsversammlung des KommunalServiceVerbandes beschließt einstimmig, 

mit _____ Ja-Stimmen bei _____ Stimmenthaltungen und ____ Gegenstimmen, 

die vorliegende Anlagerichtlinie. 

 

 


